
Der Bürgermeister

XVIII. Nachtragssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die

Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die 
öffentliche Abwasseranlage (Entwässerungssatzung)

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 
666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW.  S. 966), 
in der jeweils geltenden Fassung, der § 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. 
NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 15.12.2016 (GV. 
NRW. S. 1150), in der jeweils geltenden Fassung, des § 54 des Landeswassergeset-
zes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 
926), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, 
S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung sowie des Nordrhein-Westfälischen 
Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 16.07.2016 (GV. NRW. S. 
559), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach in 
seiner Sitzung am 19.12.2017 die folgende Nachtragssatzung zur Beitrags- und Ge-
bührensatzung zur Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung) beschlossen:

§ 1
Änderung § 3

Abs. 1   Das Wort „Grundwasser“  wird durch das Wort „Fremdwasser“ ersetzt
Abs. 4   Wird wie folgt neu gefasst: 
   „Die Gebühr für die Einleitung von Fremdwasser bemisst sich auf

der Grundlage der Quadratmeter-Basis der betroffenen Grundstücksfl äche 
(§ 7).“

§ 2
Änderung § 4

Abs. 4 a) Nach Satz 3 wird ergänzt:
   „Der Wasserzähler muss in Anlehnung an die Vorschriften des Mess- und 

Eichrechts alle 6 Jahre durch einen neuen, geeichten Wasserzähler ersetzt 
werden. Der Nachweis über die ordnungsgemäße Funktion sowie Eichung 
des Wasserzählers obliegt dem Gebührenpfl ichtigen. Wird dieser Nachweis 
nicht geführt, fi ndet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt.“ 

§ 3
Änderung § 7

Abs. 1  wird wie folgt neu formuliert und ergänzt: 
   „Bei der Einleitung von Fremdwasser oder anfallendem Wasser durch Boh-

rungen in das öffentliche Kanalsystem (z.B. im Rahmen der Umsetzung 
von Bauvorhaben) hat der Gebührenpfl ichtige den Mengennachweis durch 
einen geeichten Wasserzähler zu führen. Vor Inbetriebnahme dieses Was-
serzählers hat sich der Gebührenpfl ichtige über dessen ordnungsgemäßen 
Zustand zu informieren. Die Folgen, die sich aus einem defekten oder nicht 
geeichten Wasserzähler ergeben, gehen zu Lasten des Gebührenpfl ichtigen. 
Ist der Einbau eines Wasserzählers nicht möglich, nicht zumutbar oder ist 
der Wasserzähler defekt oder nicht geeicht, so ist die Stadt berechtigt, die 
dem Kanalsystem zugeführten Wassermengen zu schätzen bzw. die Einleit-
menge auf der Quadratmeter-Basis der betroffenen Grundstücksfl ächen zu 
ermitteln. Die Schätzung erfolgt auf der Grundlage, der durch die wasser-
rechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf der Grundlage 
der Pumpenleistung in Verbindung mit den angefallenen Betriebsstunden. 
Sofern keine oder keine plausiblen Daten durch den Gebührenpfl ichtigen 
vorgelegt werden, ist das Abwasserwerk berechtigt die notwendigen Infor-
mationen durch gutachterliche Stellungnahme auf Kosten des Gebühren-
pfl ichtigen einzuholen. Die mitgeteilte oder geschätzte m³-Menge muss für 
die Gebührenermittlung in m² umgerechnet werden (siehe Abs. 2). Der Divi-
sor für die Umrechnung beträgt, aufgrund der durchschnittlich ermittelten 
Jahresniederschlagsmenge, 0,8 m.“ 

§ 4
Die XVIII. Nachtragssatzung tritt am 01.01.2018 in Kraft.
Hinweis: 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann gemäß § 7 
Abs. 6 GO NRW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c)   die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 
d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende XVIII. Nachtragssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die Entwässerung der Grundstücke und 
den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässerungssatzung) wird 
hiermit im vollen Wortlaut öffentlich bekannt gemacht. 
Bergisch Gladbach, den 20.12.2017
Lutz Urbach 
Bürgermeister 


